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10. Satzung zur Änderung der Verbandsordnung 
des Wasserverbandes Nordhannover 

 
 
Aufgrund des § 13 Satz 1 Ziffer 1 des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit (NKomZG), Neubekanntmachung vom 12. Dezember 2011 (Nds. GVBl. Nr. 31, S. 493) 
und in Verb. mit der Änderung vom 26.10.2016 (Nds. GVBl. Nr. 15, S. 226), sowie in der derzeit gül-
tigen Fassung in Verbindung mit § 6 Abs. 1 der Verbandsordnung in der Fassung vom 01.01.2024 
hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am 09.12.2025 folgende zehnte Satzung zur Ände-
rung der Verbandsordnung des Wasserverbandes Nordhannover beschlossen: 
 
 
 

    Artikel I 
 

Änderung der Verbandsordnung 
 

Der § 25 Prüfungswesen wird gestrichen und durch folgenden neuen   

 

§ 25 Prüfungswesen  
 
(1) Der Jahresabschluss ist jährlich entsprechend § 157 NKomVG wie bei Eigenbetrieben zu prüfen. Die Jah-
resabschlussprüfung obliegt dem Rechnungsprüfungsamt der Gemeinde Wedemark.  
 
(2) Aufgaben der Rechnungsprüfung im Rahmen des § 155 (1), Ziffer 5 NKomVG (Vergabe), obliegen  
dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Burgdorf.  
 
(3) Die übrigen Aufgaben der Rechnungsprüfung im Rahmen des § 155 (1) NKomVG obliegen dem Rech-
nungsprüfungsamt der Gemeinde Wedemark.  

 

ersetzt. 

 

Artikel II 
 

 

Der § 30 Öffentliche Bekanntmachungen wird gestrichen und durch folgenden neuen   

 

§ 30 Öffentliche Bekanntmachungen  
 
(1) Die Verbandsordnung, die Satzungen und die Jahresabschlüsse des Zweckverbandes werden im, in der 
Hauptsatzung der Region Hannover bestimmten amtlichen Verkündungsblatt für die Region Hannover sowie 
in der Walsroder Zeitung oder Rechtsnachfolger bekannt gemacht.  

 
(2) Sonstige Bekanntmachungen zum Zweck der Kundeninformation im Rahmen des laufenden Geschäftsbe-
triebes erfolgen – soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist – im Internet unter der nachfol-
genden Internetadresse: bekanntmachungen.wvn.de . 

 
 
ersetzt. 

 

 
 



  

 

 

 

 

Artikel III 
 

Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung, frühestens jedoch zum 01.01.2026, in Kraft. 
 
 
 

Burgwedel, den 09.12.2025                         
 
 
 

WASSERVERBAND  NORDHANNOVER 

 

 
            Ringe Schlaefke 

Verbandsvorsteher                                                                  Verbandsgeschäftsführer 


